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1,3 DE-Listing und ,,schlecht-
Leistung'* ?

chlicher Überprüfung der Listungskriterien durch die

führende Stelle ist eine Meldung von ,,Schlechtleistungen" nicht
notwendig (und führt nur zu Folgestreitigkeiten mit
unterschiedlichen Darstellungen) - von Bundesstelle materielles
De-Listing nicht leistbar

Zu regeln wäre stattdessen , dass eine Nichtbestellung
(binnen ?) oder,,Ganz-Wenig-Bestellung" (2.B. <2 IN-
Vefahren/Jahr) zu einem automatischen De-Listing
v.d. Bundesliste fühft, ebenso die Nichtaktualisierung der
abgefragten Daten nach Mahnung

Gerichte könnten so die Bundeslistung ,,mit steuernt'

Fraglich ist, ob,,Minimal-Bestellungen" genügen zum Verbleibo,

L.4 Wer soll die Liste führen ?

-->Aufweftung der
Tätigkeit, Entsprechung als,,Werkzeug des
Gerichtes", Aufuieftung der Verlässlichkeit
neue Abteilung beim Bundesamt für Justiz (preuß, NZr
7812017, V; Pollmächer/Siemon, NZI2017,93; Neubert, ZInsO 2017,
1649, 1650)

Schwerpu n ktgerichte (Va llender, NZI 2017, 641 ) -dies führt wieder
zur Diversifizierung

oder ,,Insolvenzvenvalterkammert' ? (vailender, Nzr zot7,777) -
dies beeinträchtigt die Neutralität vollkommen und entwertet die
Verlässlichkeit auch international

+Frage, ob zwingende Verknüpfung rnit einer
,,Berufsordnung"
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A*Stellungnahme
, bundesweite Listenführung durch neutrale

Stelle stärkt Unabhängigkeit des
Berufsbildes

* Kriterien zur Listung als ,,VerwaltungsaK*
überprüfbar: eröffnet Rechtweg

2. Die Aufsichtsfrage
t zu trennen sind denknotwendig

" die Aufsicht im einzelnen Verfahretl ---+

gerichtliche Rechtsanwender (§§ 58,59 InsO)

' die Aufsicht jenseits unmittelbarer
Zulassungsfrag€n = genereller Pflichtenkatalog
=,,Berufsordnung"

* zu klären sind:
- Ko n ku rre nz Ge ri chtsa ufsicht- Be rufsa ufsicht
- Konkurrenz Kammerbeteiligung bei Angehörigen
verkammerter Berufe 46
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Muss eine Bundesliste mit einer
Berufsordnung verknüPft sein ?

setzt existierenden,,Beruf' voraus

sämtliche Tätigkeitsfelder müssten efasst sein
Berufsordnung müsste dann für alle Personen (Steuerberater,

Wirtschaftsjuristen, Anwälte, Wirtschaftsprüfer) gelten, die die Tätigkeit(en)
ausüben

Notwendigkeit ? Der Insolvenzverwalter steht im Gegensatz
zum forensischen Rechtsanwalt in jedem Vedahren unter
direkter gerichtlicher Aufsicht mit
Sanktionsmöglichkeiten ! + Unterschied zur Funktion der
RA- oder Notar-Kammer, diesen sollen den,,Markf'
,,rechtsstaatlich aussuchfähig halten", das ist hier nicht
notwendig !

47

Verhältnis Berufsordnung-
l-

,.t" Insolvenzgericht zu klären
*--**, Die Insolvenzgerichte nehmen die Aufsicht gem. §§ 58, 59
InsO wahr, es handelt sich um Einzelfall-Entscheidungen

, Berufsordnung wäre nützlich um generelle Pflichten zu
konturieren und so die Aufsicht der Gerichte zu
harmonisieren (Frind, NZI 2018 | 729ff .)

, 6 56 Abs.1 Satz 3 wäre Gegenstand einer
Berufsordnung (Konturierung der Unabhängigkeit)

' Aber: Einer verkammeften Kontrolle der
Pflichteneinhaltung bedalf es nicht, da ständige
Aufsicht in jedem Einzelfal! durch Gerichte besteht
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Verhältnis Kammerl Berufsordnung *
Konfliktfälle sind zugunsten Einzelfall *
Rechtsmittelprüfung zu lösen

, Eine Berufsordnung könnte in KonfliK mit gerichtlichen

Aufsichtsanforderungen und -entscheidungen im Einzelfall
geraten (Beispiel: § 4 BGS des VID e.V. regelt, dass nur

,,i nsolvenzspezifische" G I ä u bi ger-Vorberatu ng a nzuzei gen

ist, würde das Gesetz, könnte das Gericht im Rahmen der
Bestellungsprüfung,,Mehi' fordern ?)

Beispiel: Das Gericht untersagt ein Verhaltenffun, z.B.

Übernahme v. Gläubigerveftretung im
Planabstimmungstermin durch Venryalter - die Kammer
erlaubt es

Kammer könnte Vergütungsgutachten machen, die
gerichtlichen Entscheidungen widersprechen 4s

Verhältnis der Kammern; teilweise sich
ausschliessende und überschneidende
Rechtsansichten

ob Insolvenzverwaltung,,anwaltliche Tätigkeittt oder
,,sonstige Tätigkeif im Sinne v. § 45 Abs.2 Nr,2 BRAO ist (so

Thole, N212017,737, 738,740) =lgJrre von der ,,internen
Trennung* (LG Saarbrücken (ZIP 2010, t767))
Derzeit ist eine,,Rechtsanwaltskammer^' gegenüber Dritten nicht einmal
auskunftspflichtig darüber, ob ein als Insolvenzverwalter tätiger
Rechtsanwalt über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügt (VGH München
v. 31.1.2018, ZInsO 2078, 1476=ZIP 20\8,844), da dies keine
anwaltliche Tätigkeit sei und § 51 Abs.6 S.2 BRAO nicht gelte
Anders der BGH : ,,Lehre von der bereichsspezifischen Auslegung..
fodgeltender Standespflichten (BGH ZIP 2005,176 für den
Wirtschaftsprüfer; BGH v. 6.7 .2075, ZIP 2015, 1546 Rn. 26 für den Anwalt)
,,Lehre von der Auslegung je nach Außenauftritt" (prütting, Beil. zu
ZIP Heft 2212076, 61,62; BVerfG v. 28.10.2015, ZIp Z0t5, Z32B) 

s0
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# ..Kammer-Konkurrenz" 7ry_
, Ein,,dualistisches Kammer-Modell't (Kluth)

fie nach Berufszugehörigkeit sind beide
Kammern zuständig) führt zu
Abgrenzungsproblemen

r verkäffimerte Kontrolle des Verwalters
widerspricht dem dualistischen Beruf als

,,staatlich Beliehener", der unabhängig von
den Beteiligten ist

Ka m merkontrol le effizient?

liche Durchsetzungs- und Wirkungskraft
(Römermann, NZI 912010, V (anders nunmehr INDAT-Repor1r 6l2ot7, 22,
26); Frind, ZInsO 2009, L997)

berufsspezifische Vereine , z.B.VID e.V.
haben bisher kaum Mitglieder sanktioniert
oder gar ausgeschlossen

De-Listing ist bei einer Bundesliste staatliche
Aufgabe

Verkammerung könnte zu t6 Länderkammern
52führen
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Vorschlag:
kombiniertes §ystern
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